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Regeste

Rente

Erwägungen

E. 3
Vorliegend ist strittig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die SAK die
Beitragszeit der Beschwerdeführerin korrekt ermittelt und die Rente richtig berechnet hat.
3.1.1. Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die
rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen,
Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre
Hinterlassenen (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Die ordentlichen Renten werden gemäss Art. 29bis
Abs. 1 AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Er-
ziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie
gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit
vollständiger Beitragsdauer oder in Form von Teilrenten für Versicherte mit
unvollständiger Beitragsdauer zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem
Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwi-
schen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die
eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 Abs. 2
AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn die rentenberechtigte Person
zwischen dem 1. Januar nach der Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember
vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis
Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Dabei bestimmt sich die
Beitragsdauer einer versicherten Person in der Regel nach den Einträgen in ihren
individuellen Konten. Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten (Art. 30ter Abs. 1 AHVG).
3.1.2. Gemäss Art. 138 Abs. 1 AHVV in Verbindung mit Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die
von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die
gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto einzutragen, selbst wenn der
Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Die
gleiche Ordnung gilt auch dann, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine
Nettolohnvereinbarung getroffen haben, das heisst wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge
zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei
nachgewiesen sein. Ist der Nachweis nicht erbracht, dass der Arbeitgeber tatsächlich die
Beiträge vom Lohn seines Arbeitnehmers abgezogen hat, oder lässt sich eine behauptete
Nettolohnvereinbarung nicht eindeutig feststellen, so dürfen die entsprechenden
Einkommen nicht ins individuelle Konto eingetragen werden (BGE 117 V 261 E. 3a mit
Hinweisen). 3.1.3. Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein
individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter



Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Wird kein Kon-
tenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren
abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen
im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist
oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Art. 141 Abs. 3 AHVV
führt eine Beweisverschärfung gegenüber dem im Sozialversicherungsrecht üblichen
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein, indem der volle Beweis verlangt
wird. Allerdings soll dies nicht heissen, dass die Untersuchungsmaxime nicht gilt und der
Versicherte selbst diesen Beweis zu erbringen hat. Vielmehr soll dies heissen, dass der
Versicherte insofern erhöhte Mitwirkungspflichten hat, als dass er alles ihm Zumutbare
unternehmen muss, um die Verwaltung oder den Richter bei der Beschaffung des
Beweismaterials zu unterstützen (vgl. BGE 117 V 261 E. 3b und 3d). 3.1.4. Gemäss
Definition gilt eine Tatsache als bewiesen und der volle Beweis als erbracht, wenn die
Behörde von deren Vorhandensein derart überzeugt ist, dass das Gegenteil als
unwahrscheinlich erscheint (vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 105). Wie dieser Beweis
erbracht werden muss, ist nicht vorgeschrieben. 3.1.5. Versicherten wird für die Jahre, in
welchen sie die elterliche Gewalt über eines oder mehrere Kinder ausüben, die das 16.
Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erziehungsgutschrift angerechnet, wobei
Ehepaaren nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt werden (Art. 29sexies Abs. 1
AHVG). Bei der Berechnung der Altersrenten von verwitweten und geschiedenen
Personen, die vor dem 1. Januar 1953 geboren sind, wird eine Übergangsgutschrift
berücksichtigt, wenn ihnen nicht während mindestens 16 Jahren Erziehungs- oder
Betreuungsgutschriften angerechnet werden konnten. Die Übergangsgutschrift entspricht
der Höhe der halben Erziehungsgutschrift und beträgt für Personen mit Jahrgang 1947 12
Jahre, jedoch maximal die Anzahl Jahre, welche für die Festsetzung der Rentenskala der
rentenberechtigten Person berücksichtigt werden (lit. c Abs. 2 und 3 der Schlussbestimmun-
gen der Änderung vom 7. Oktober 1994 [10. AHV-Revision]). 3.1.6. Einkommen, welche
die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden
geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird
vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind, wenn eine verwitwete Person
Anspruch auf eine Altersrente hat oder bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (Art.
29quinquies Abs. 3 lit. a bis c AHVG). Der Teilung und gegenseitigen Anrechnung
unterliegen jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung
des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim
Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in
der schweizerischen AHV versichert gewesen sind (Art. 29quinquies Abs. 4 AHVG). Nach
Art. 50b AHVV werden die Einkommen von Ehepaaren in jedem Jahr, in dem beide
Ehegatten in der AHV versichert gewesen sind, hälftig geteilt (Abs. 1, erster Satz). Auch
wenn die beiden Ehegatten in einem Kalenderjahr nicht während der gleichen Monate
versichert sind, werden die Einkommen während des ganzen Kalenderjahres aufgeteilt. Die
Beitragszeiten werden jedoch nicht übertragen (Abs. 2). Die Einkommen im Jahr der
Eheschliessung und im Jahr der Auflösung der Ehe werden nicht geteilt (Abs. 3). Art.
29quinquies AHVG ist seit dem 1. Januar 1997 in Kraft. Gemäss lit. c der
Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994 (10. AHV-Revision) gelten die
neuen Bestimmungen für alle Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996
entsteht (Abs. 1). Bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen wird Art.



29quinquies Abs. 3 AHVG auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997
geschieden wurde (Abs. 4). 3.1.7. Gemäss Art. 40 Abs. 1 AHVG kann eine Altersrente um
ein oder zwei Jahre vorbezogen werden, was jedoch eine entsprechende Kürzung der Rente
mit sich zieht (vgl. Art. 40 Abs. 2 AHVG). Gemäss Art. 40 Abs. 3 in Verbindung mit Art.
56 Abs. 1 und 2 AHVV beträgt der Kürzungssatz bei Vorbezug der Rente um ein Jahr
6,8%. Für Frauen der Jahrgänge 1939 bis 1947 beträgt der Prozentsatz des Kürzungsbetrags
beim Rentenvorbezug nach Art. 56 Abs. 2 AHVV pro Vorbezugsjahr 3,4% der
vorbezogenen Rente (lit. c Abs. 3 der Schlussbestimmungen der Änderung vom 29.
November 1995 [AS 1996 668]).

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin macht vorliegend geltend, sie habe während sechs Jahren (von
Dezember 1980 bis Dezember 1986) bei der A._______ AG gearbeitet, weshalb die SAK
die Zeit von Mai 1982 bis Dezember 1983 zu Unrecht nicht als Beitragszeit berücksichtigt
habe.

E. 3.3
Die SAK führte demgegenüber aus, trotz verschiedener Nachforschungen sei es nicht
möglich gewesen, für die behaupteten Beitragszeiten und die entsprechenden Löhne
rechtsgenügliche Belege zu finden; das eingereichte Arbeitszeugnis genüge den
Anforderungen nicht.

E. 3.4
Wie erwähnt ist für die Korrektur eines individuellen Kontos erforderlich, dass der
behauptete Sachverhalt nachgewiesen ist, sofern die Unrichtigkeit nicht offenkundig ist. In
casu ist die Unrichtigkeit des individuellen Kontos nicht offenkundig. Aufgrund der
vorliegenden Unterlagen ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die Beschwerdeführerin auch
von Mai 1982 bis Dezember 1983 von der A._______ AG einen Lohn bezogen hat, von
welchem Sozialbeiträge abgezogen worden sind, aber der volle Beweis konnte durch das
eingereichte Arbeitszeugnis nicht erbracht werden. Denn dieses belegt lediglich, dass in der
fraglichen Zeit eine Anstellung bei diesem Arbeitgeber bestanden hat. Es ist namentlich
nicht auszuschliessen, dass während einer gewissen Zeit zufolge Krankheit oder Unfall
Taggelder bezahlt worden sind, welche nicht AHV-pflichtig sind, weshalb auch die
Unrichtigkeit des individuellen Kontos hiermit nicht nachgewiesen ist. Trotz mehrmaliger
Nachfrage der SAK bei der zuständigen Ausgleichskasse B._______ konnten keine Belege
für Beiträge in der fraglichen Zeit gefunden werden (vgl. SAK-act. 36 und 38 sowie 153
ff.). Auch die Beschwerdeführerin konnte keine weiteren Beweise beibringen und
beschränkte sich darauf zu betonen, dass sie von Mai 1982 bis Dezember 1983 gearbeitet
habe. Der SAK ist nicht vorzuwerfen, sie hätte den Sachverhalt ungenügend abgeklärt, da
sie den von der Beschwerdeführerin gelieferten Hinweisen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
nachgegangen ist. Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die SAK bei der
Rentenberechnung der Beschwerdeführerin die Beitragszeiten korrekt festgestellt hat.

E. 3.5
Zu prüfen bleibt, ob die SAK die Rente der Beschwerdeführerin auch im Übrigen korrekt
ermittelt hat. Bei der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente am 1. Oktober 2010
(unter Berücksichtigung des einjährigen Vorbezugs) hat die Beitragsdauer des Jahrgangs
der Beschwerdeführerin (1947) 42 Jahre betragen (Rententabellen 2009, S. 8). Gemäss den
Einträgen in ihren individuellen Konten hat die Beschwerdeführerin in den Jahren 1973 bis



1999 (mit Unterbrüchen) Beiträge an die AHV entrichtet. Gestützt auf die Kontoauszüge ist
die SAK zu Recht von einer Beitragsdauer von 17 Jahren und 9 Monaten (213 Monaten)
ausgegangen. Die anwendbare Rentenskala, welche sich nur nach den vollen Beitragsjahren
bemisst, ist daher - wie von der SAK zutreffend festgestellt - die Rentenskala 18
(Rententabellen 2009, S. 10). Zu Gunsten der Beschwerdeführerin sind in den in den
individuellen Konten Einkommen in der Höhe von insgesamt Fr. 432'796.-- registriert. Die
diesbezügliche Feststellung der SAK ist nicht zu beanstanden. Die Einkommen der Jahre,
während derer die Beschwerdeführerin mit ihrem (heutigen Ex-)Ehegatten Y._______
verheiratet war und beide Ehegatten der AHV unterstanden (mit Ausnahme des Jahres des
Eheschlusses und der Ehescheidung), sind zu teilen. Da der Ex-Ehegatte lediglich in den
Jahren 1984 und 1985, somit vor der Heirat mit der Beschwerdeführerin der AHV
unterstand, sind keine Einkommen zu teilen. Auch aus den beiden weiteren Ehen der
Beschwerdeführerin resultieren keine Splittingtatbestände. Das bereits festgestellte
Gesamteinkommen der Beschwerdeführerin von Fr. 432'796.-- ist zwecks Ausgleichung der
Inflation entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufzuwerten. Der
Aufwertungsfaktor beträgt vorliegend 1,191 (Aufwertungsfaktoren 2010, erster IK-Eintrag
im Jahr 1973), sodass sich das aufgewertete Gesamteinkommen auf Fr. 515'461 beläuft.
Geteilt durch die Anzahl der festgestellten Beitragsmonate und multipliziert mit 12 ergibt
dies ein durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 29'040.-- (Fr. 515'461.-- : 213 x 12).
Da der kinderlosen, im Zeitpunkt des Rentenfalles geschiedenen und vor dem 1. Januar
1953 geborenen Beschwerdeführerin keine Erziehungsgutschriften anzurechnen sind, sind
ihr Übergangsgutschriften anzurechnen. Für die Berechnung der Übergangsgutschriften gilt
folgende Formel: dreifache, minimale, jährliche Altersrente ([Fr. 1'140.-- x 12 x 3 =] Fr.
41'040.--) multipliziert mit der Anzahl Monate der für die Beitragsdauer zu
berücksichtigenden ganzen Jahre ([12 Jahre à 12 Monate =] 144), dividiert durch die
effektive Beitragszeit (213 Monate) und anschliessend halbiert. Der Beschwerdeführerin
sind folglich Übergangsgutschriften in der Höhe von Fr. 13'863.-- anzurechnen. Sie weist
somit ein durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 42'903.-- (Fr. 29'040.-- + 13'863.--)
aus. Dieser Betrag ist auf den nächsthöheren Tabellenwert des massgebenden
durchschnittlichen Jahreseinkommens aufzurunden. Gemäss den Rententabellen 2010
ergibt ein massgebendes Einkommen von bis zu Fr. 43'776.-- eine monatliche Rente von Fr.
724.-- (Rententabellen 2010, Skala 18, S. 70). Unter Berücksichtigung der Kürzung von
3,4% zufolge des Vorbezugs beträgt somit die monatliche Rente der Beschwerdeführerin
Fr. 699.--. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die SAK die Altersrente der
Beschwerdeführerin korrekt ermittelt hat und die Beschwerde somit abzuweisen ist. 4.1.
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), so dass keine
Verfahrenskosten zu erheben sind. 4.2. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder
auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig
hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Als Bundesbehörde hat die
SAK jedoch keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf
eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario).
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